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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

§ 43a SGB XI: Gleichberechtigter Zugang zu den Leistungen
der Pflegeversicherung

Aktuell seit 20.05.2026 11:16:50

Angegeben von:
Anthropoi Selbsthilfe | Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V. 

am 29.04.2024 (R001523)

Beschreibung:
Die in § 43a SGB XI vorgesehene einheitliche Pauschale für die Pflegegrade 2 bis 5 beträgt derzeit 

maximal 266 EUR/Monat. Sie benachteiligt Menschen mit Assistenzbedarf in besonderen 

Wohnformen wesentlich und führt zu einer Lücke in der Versorgung mit bedarfsgerechten 

Sozialleistungen. Diese Pauschale ist zuletzt 2015 erhöht worden. Als Konsequenz der begrenzten 

Leistungen der Pflegeversicherung in besonderen Wohnformen sieht § 103 Abs.1,S. 2 SGB IX vor, 

dass Menschen mit Assistenzbedarf, die «zu pflegebedürftig» geworden sind, in eine 

Pflegeeinrichtung umziehen müssen.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Rechte von Menschen mit Behinderung [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 SGB 11 [alle RV hierzu]
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